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Auskunft erteilt: Frau Schneider-Frenzel

l. Bekanntmachun der Verbands meinde Kirchheimbolanden

Datum lnhalt

30.01.25 Bekanntmachung über die Wahl zum 21, Deutschen
Bundestag und in dem Landkreis Donnersbergkreis die
Wahl der Landrätin / des Landrats (Direktwahl)

27.01.25 Bekanntmachung über die Wahl des stellvertretenden
Wehrführers der Feuerwehreinheit Bischheim gemäß

$14 des Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetzes
(LBKG)
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ll. Bekanntmachun anderer Behörden

Datum lnhalt

Es liegen keine Veröffentlichungen vor

Seite



Verbundene Wahlbekanntmachung
ü29

i. Am Sonntag, dem 23. Februar 2025, findet die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag und in dem Landkreis
Donnersbergkreis gleichzeitig die Wahl der Landrätin / des Landrats (Direktwahl) statt.

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

2. Die Gemeinden der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden sind in folgende 25 Wahlbezirke eingeteilt:

Wahl-
bezirk

Wahlraum

Nr Bezeichnung und genaue Anschrifi
barrierefrei

/ nein

1 Bennhausen , Hauptstraße 2,67808 Bennhausen ja

2 Bischheim, Hauptstraße 65, 67294 Bischheim p

3 Bolanden 1, lm Goschenlal 1,67295 Bolanden Ja

4 Bolanden 2, Am Hofirviesbach 1 ,67295 Bolanden ja

5 Dannenfels, Oberstraße 1, 67814 Dannenfels ja

6 Gauersheim, Brückenstraße 1, 67294 Gauersheim p

7 llbesheim, Hauptstraße 48, 67294 llbesheim nein

8 Jakobswei ler, Schulstraß e 4, 67 81 4 Jakobsweiler nein

9 Kirchheimbolanden 1, Dr.-Heinrich-von-Brunck-Straße 47, 67292 Kirchheimbolanden ß

10 Kirchheimbolanden 2, Linsenpfad 4, 67292 Kirchheimbolanden la

11 Kirchheimbolanden 3, Linsenpfad 4, 67292 Kirchheimbolanden F

12 Kirchheimbolanden 4, Linsenpfad 4, 67292 Kirchheimbolanden ja

13 Kirchheimbolanden 5, Langstraße 30, 67292 Kirchheimbolanden netn

14 Ki rchhei m bola nden 6, Neu mayerstra ße 5, 67 292 Kirchheimbolanden p

15 Kirchheim bolanden 7, Konrad-Adenauer-Ring 2, 67292 Kirchheimbolanden ja

16
I

Kirchheimbolancien 8, Konrad-Adenauer-Ring 2, 67292 Kirchheimbolanden ja

17 Kirchheimbolanden 9, Hauptstraße 28, 67292 Kirchheimbolanden nein

18 Kriegsfeld, Hinter Kirch 6, 67819 Kriegsfeld la

19 Marnheim, Am Sportplatz 2, 67297 Marnheim ja

20 Mörsfeld, Alte Straße 6, 67808 Mörsfeld ja

21 Morschheim, Hintergasse 26, 67294 Morschheim Ja

22 Oberwiesen, Hauptstraße 3, 67294 Oberwiesen p

23 Orbis, Langstraße 4, 67294 Orbis p

24 Ritters heim, H auptstraße 12, 67 294 Rittershei m ja

25 Stetten, Hohlstraße 8, 67294 Stetten ja

lm Wahlbezirk 11 Kilchheimbolanden 3 (Urnenwahl) wird eine repräsentative Wahlstatistik durchgeführt.

ln diesem Wahllokal werden für wahlstatistische Auszählungen Stimmzettel verwendet, auf denen

Geschlecht und Geburtsjahr (in sechs Gruppen)vermerkt sind. Das Verfahren ist nach dem "Gesetz

über die allgemeine und-repräsentative Wahlstatistik bei der Wahl zum Deutschen Bundestag und bei

der Wahl dör Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland"

(Wahtstatistikgesetz - WStatG) vom21. Mai 1999 (BGBI. I S. 1023), geändert durch Artikel 1 a des

Gesetzes vom 27 . April 2013 (BGBI.l S. 962) zulässig.
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ln den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom27.01.2025 bis2. Februar 2025
übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die/der
Wahlberechtigte zu wählen hat.

Die 18 Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 15:00 Uhr in

Brieirahl-
bezirk

Briefurahlraum

Nr Bezeichnung und genaue Anschrift
barrierefrei

ia / nein

B01 Bennhausen , Hauptstraße 2,67808 Bennhausen ja

802 Bischheim, Hauptstraße 65, 67294 Bischheim ja

803 Bolanden 1, lm Goschental 1, 67295 Bolanden p

804 Dannenfels, Oberstraße I ,67814 Dannenfels p

805 Gauershei m, B rückenstra ße 1, 67 294 Gauershei m ja

806 llbesheim, Hauptstraße 48, 67294 llbesheim nein

807 Jakobswei ler, Schulstraß e 4, 67 81 4 Jakobsweiler nein

808 Kirchheimbolanden 1, Dr-Edeltraud-Sießl-Allee 4a,67292 Kirchheimbolanden
(Ostfl ügel der Orangerie)

ja

B09 Kirchheimbolanden 2, Dr-Edeltraud-Sießl-Allee 4a,67292 Kirchheimbolanden
(Ostfl üsel der Orangerie)

ja

810 Kirchheimbolanden 3, Dr-Edeltraud-Sießl-Allee 4a,67292 Kirchheimbolanden
(Ostflüqel der Oranqerie)

ja

B 1'l Kriegsfeld, Hinter Kirch 6,67819 Kriegsfeld ja

812 Marnheim, Am Sportplatz 2, 67297 Marnheim ja

813 Mörsfeld, Alte Straße 6,67808 Mörsfeld ja

814 Morschheim, H intergasse 26, 67 294 Morschheim p

815 Oberwiesen, Hauptstraße 3, 67 294 Obenrviesen p

816 Orbis, Langstraße 4, 67294 Orbis ja

817 Rittersheim, Hau ptstraße 1 2, 67 294 Rittershei m ja

818 Stetten, Hohlstraße 8, 67294 Stetten F

zusammen

3. Jede/Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen
Wählerverzeichnis sie/er eingetragen ist.

Die Wählerinnen und Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis

Unionsbürger: einen gültigen ldentitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden; ggf. wird die Wahlbenachrichtigung für
eine etwaige Stichwahl an die Wahlberechtigten zurückgegeben.

4. Wahlzum Deutschen Bundestag

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wählerin/Jeder Wähler erhält bei Betreten des

Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt.

Jede Wählerin/Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.
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Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwazem Druck die Namen der Bewerberinnen und Bewerber der
zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung
verwendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und rechts von
dem Namen jeder Bewerberin/jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine
Kurzbezeichnung veruenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerberinnen und

Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis fttr die
Kennzeichnung.

Die Wählerin/Der Wähler gibt

die Erststimme in der Weise ab,

dass sie/er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes

Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Bewerberin/welchem Bewerber sie
gelten soll,

und die Zweitstimme in der Weise,

dass sie/er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss von der Wählerin/vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass die Stimmabgabe nicht
erkennbar ist.

5. Kommunalwahl

Gleichzeitig mit der Bundestagswahlwird in dem Landkreis Donnersbergkreis die Landrätin / der Landrat
gewählt.

Sind zur Wahl mehrere Wahlvorschläge zugelassen, erhalten die Wählerinnen und Wähler einen

Stimmzettel, in dem die Bewerberinnen und Bewerber unter Angabe des Familiennamens, Vornamens,
Berufes oder Standes und des Wohnortes mit Postleitzahl aufgeführt sind. Die Wählerinnen und Wähler
haben eine Stimme. Sie geben diese in der Weise ab, dass sie durch ein in einen Kreis gesektes Kreuz

oder auf andere Weise eindeutig kenntlich machen, welcher Bewerberin oder welchem Bewerber sie ihre

Stimme geben wollen. Erhält bei der Wahl keine Bewerberin und kein Bewerber mehr als die Hälfte der
gultigen Stimmen, findet eine Stichwahlam

Sonntag, den 9. Mär22025, von 8.00 bis 18.00 Uhr statt.

lst nur ein gültiger Wahlvorschlag eingereicht worden, erhalten die Wählerinnen und Wähler einen

Stimmzettel mit der Angabe des Familiennamens, Vornamens, Berufes oder Standes und des Wohnortes
mit Postleitzahl der Bewerberin oder des Bewerbers. Sie geben ihre Stimme in der Weise ab, dass sie

durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich machen, ob sie mit

,,Ja" oder mit ,,Nein" abstimmen. Erhält die Bewerberin oder der Bewerber bei der Wahl nicht die

erforderliche Mehrheit an ,,Ja"-Stimmen, wird naeh öffentlicher Aufforderung zum Einreichen neuer

Wahlvorschläge die Wahl wiederholt. Den Tag der \Mederholungswahl setzt die Aufsichtsbehörde fest.

Die WähleriniDer Wähler faltet in der Wahlkabine den Stimmzettel entsprechend der Vorfaltung für jede

Wahl so, dass bei der Stimmabgabe andere Personen nicht erkennen können, wie gewählt wurde, und

legt die/den Stimmzettel in die Wahlurne, sobald der Wahlvorsteher dies gestattet.

6. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung

des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne

Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.
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7. Wähler:innenA/r/ähler, die einen Wahlschein für die Bundestagswahl haben, können an der Wahl im

Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder
b) durch Briefwahl

teilnehmen.

Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein für die Kommunalwahl haben, können an der
Kommunalwahl nur durch Briefwahl teilnehmen.

Die Wählerinnen und Wähler haben die wichtigen Hinweise und den Wegweiser ftrr die Briefwahl auf den
Merkblättern zur Bundestagswahl und zur Kommunalwahl zu beachten, um im Wege der Briefwahl gUltig

zu wählen.

' 
Wer durch Briefirvahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stirnmzettel, einen
amtlichen Stimmzettelumschlag und einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief
mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Wahlumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am
Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.

8. Jede/Jeder Wahlberechtigte kann das Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausitben. Eine Ausübung
des Wahlrechts durch eine Vertreterin oder einen Vertreter anstelle der oder des Wahlberechtigten ist
unzulässig ($ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes, $ 3 Abs. 1 Satz2 und 3 des Kommunalwahlgesetzes).

Wahlberechtigte, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe der Stimme
gehindert sind, können sich hiezu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf
technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der oder dem Wahlberechtigten selbst getroffenen und
geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher
Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der oder des
Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein lnteressenkonflikt der Hilfsperson besteht ($ 14

Abs. 5 des Bundeswahlgesetzes).

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis
verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fttnf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch,
wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung der oder des Wahlberechtigten
oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung der oder des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der
Versuch ist strafbar (S 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

9. ln der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

Kirchheimbolanden, den 30.01.2025

Kirchheimbolanden

(Bürge n)
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'ls Verbandsgemeinde
Kirchheimbolanden
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03.02.2025

BEKANNTMACHUNG

zur Wahl des stellvertretenden Wehrführers der Feuerwehreinheit Bischheim gemäß
g 14 des Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetzes (LBKG)

Die Wahl des stellvertretenden Wehrführers für die Feuerwehreinheit Bischheim findet am

Freitaq. 07. März 2025. um {9.30 Uhr.
im Feuerwe us in Bischheim

ln Vertretung:

(Röß)
Erster Beigeordneter

statt.
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